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Die Führung der Häftlinge im Innern der Haftanstalt 

Häftlinge werden geführt:
a) zur Vernehmung,
b) in den Freihof,
c) zur ärztlichen oder sanitären Behandlung,
d) zur Gerichtsverhandlung oder Transporten in andere Haft-

■ Anstalten. ' '  ,

Z ur reibungslosen Führung von Häftlingen ist erforderlich, in den 
Korridoren der H aftanstalt Signallichter u n d . Stopplichter anzu
bringen um  in einsehbaren Treppen und Korridoren Führungen ohne 
Störungen und Dekonspiration durchführen zu können.

M itarbeiter der Haftanstalt, die m it der Führung von Häftlingen be
auftrag t werden, haben dieselben ordnungsgemäß im Zellenrevier zu 
übernehm en und bei Rückführung wieder ordnungsgemäß zu über
geben.

Bei der Führung von Häftlingen ist strengstens darauf zu achten, daß:

die geführten Häftlinge sich 'stets in einer solchen Entfernung befin
den, daß es dem Begleiter möglich ist, jederzeit Angriffe auf sich oder 
andere M itarbeiter abzuwehren, Selbstmordversuche oder andere Ab
sichten des Häftlings, den U.-Vorgang zu stören, zu verhindern,'

Häftlinge bei der Führung innerhalb der H aftanstalt auf Treppen oder 
K orridoren nicht von,anderen Häftlingen gesehen werden oder sie 
selbst keine anderen Häftlinge sehen,

H äftlinge/bei der Führung nicht in der Lage sind, Verbindungen 
nach Innen oder Außen aufzunehmen, schriftliche Nachrichten, Zei
tungen sehen oder lesen, Gespräche oder Radiosendungen hören, sich 
Gegenstände, insbesondere solche Gegenstände, die als Hieb- oder 
Stichwaffe, Ausbruchswerkzeug oder Mittel zum Selbstmord dienen 
können, unbeachtet an sich nehmen zu können,

Häftlinge die geführt werden, haben ihre Hände stets auf dem Rücken 
zu halten,
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